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Labyrinth
Selbsthilfegruppe
Hans-Sachs-Str. 1

42281Wuppertal

verordnung über niedrigschwellige Hilfe- und Betreuungsangebote
für Pflegebedürftige (HBPfvo) des Landes Nordrhein-westfalen
Anlaqe: 1 Vordruck für lhren Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf lhren Antrag vom 15.06.2014 in der Fassung vom 29.11.2014

vollständig eingegangen am 09.12.2014, ergeht nachstehender

Bescheid

l. lhr Angebot Demen zcalewird gemäß s 2 Abs. 2 Nr. 1 HBpfVo als

niedrigschwelliges Hiffe- und Betreuungsangebot nach s 45 b Abs.

1 satz 6 Nr. 4 des sozialgesetzbuches Elftes Buch - soziale
Pflegeversicherung - (SGB Xl) unbefristet anerkannt.

ll. Gründe:

lhr Angebot erfüllt die voraussetzungen für eine Betreuungsgruppe

für Menschen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, mit
geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen

im Sinne der HBPfVO.

Die Anerkennung begründet gemäß s 4 HBpfvo einen Anspruch

des Leistungserbringers auf Aufnahme in das Verzeichnis der
anerkannten niedrigschwelligen Angebote und ermöglicht die
Erbringung von Betreuungsleistungen im sinne des s 45 b Abs. j
SGB XI.
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Aktenzeichen:

34.04.O1-60-2239

bei Antwort bitte angeben

Bertram Gawin

Zimmer 2043

Telefon:

0211 475-5108

Telefax:

0211 475-4911

Bertram.Gawin@

brd.nrw.de

Dienstgebäude:

Am Bonneshof35

Lieferanschrift:

Cecilienallee 2,

40474 Düsseldorf

Telefon: 0211 475-0

Telefax: O211 475-2671

poststelle@brd. nrw.de

www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel :

Bus (u. a.721,722)
bis zur Haltestelle:

Nordfriedhof

Bahn U78lU79

bis zur Haltestelle:

Theodor-Heuss-Brücke
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Die Liste der anerkannten Betreuungsangebote im Sinne der seite 2 von 3

HBPfVO wird den nordrhein-westfälischen Landesverbänden der

Pflegekassen, dem Verband der privaten Krankenversicherungen

e.V., den Kreisen und kreisfreien Städten in NRW sowie den für die

Beratung nach dem Gesetz zut Umsetzung des

Pflegeversicherungsgesetzes (Landespflegegesetz NRW- pfc NW)

zuständigen Stellen zur Verfügung gestellt.

Sie sind gemäß § 5 Abs. 1 HBpfVO verpflichtet, der

Bezirksregierung Düsseldorf unverzügrich und unaufgefordert

mitzuteilen, wenn sich nachträglich die dem Antrag auf
Anerkennung im sinne des s g HBpfvo zugrunde liegenden

Tatsachen ändern.

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 HBpfvo ist der Bezirksregierung

Düsseldorf spätestens bis zum" 31. März jeden Jahres ein

Tätig keitsbericht fü r das voran gegan gene Kalenderjah r vorzu legen,

der insbesondere Auskunft über die zahl und die Art der
übernommenen Betreuungen sowie über die eingesetzten haupt-

und ehrenamtlichen Kräfte gibt. Der vordruck steht elektronisch auf
der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf (uaury.brd.nrw.de)

unter dem Pfad ,,Gesundheit und soziales - sozialpolitische
Förderprogramme - service: Formulare und weitere Downloads -

Niedrigschwellige Betreuungsangebote Tätigkeitsbericht,, zut
Verfügung.

Die Anerkennung ist gemäß s s Abs. 2 HBpfvo durch die
zuständige Behörde unverzüglich ztr widerrufen, wenn die
Voraussetzungen der §s 2 oder 3 nicht oder nicht mehr erfüllt
werden. Das gilt auch, wenn der Träger des Betreuungsangebotes

seiner Mitteilungspfticht nach s 5 Abs. 1 HBpfVO nicht oder nicht
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rechtzeitig nachkommt oder wenn schwerwiegende Mängel in der seite 3 von 3

Betreuu n g festgestellt werden

lll. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Bezirksregierung

Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf zu erheben. Die

Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die widerspruchsschrift bei

einer anderen inländischen Behörde oder bei einem

Versicherungsträger oder bei einer deutschen Konsularbehörde

eingegangen ist.

Der widerspruch kann auch in elektronischer Form - allerdings nur

naeh Maßgabe des § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für

das Land Nordrhein-westfalen vom 12. November lggg in der

derzeit geltenden Fassung - erhoben werden. Details hierzu finden

Sie unter http://www. brd.nrw.de/wirueberunslEGVp.html.

sollte die Frist durch das verschulden eines von lhnen

Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen verschulden

I hnen zugerechnet werden.

Mit freundlichen Grüßen

( Gawin )


